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§ 259 BVergG 2018 Grundsatze der
Ausschreibung

BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Die Leistungen mussen, sofern nicht ein Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung zur Anwendung
kommit, so rechtzeitig bekannt gemacht werden, dass die Vergabe nach den Verfahren dieses Bundesgesetzes
ermoglicht wird.

2. (2)Die Ausschreibungsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass die Preise ohne Ubernahme nicht kalkulierbarer
Risiken und ohne unverhaltnismaRige Ausarbeitungen von den Bietern ermittelt werden kénnen. Die
Vergleichbarkeit der Angebote muss sichergestellt sein; beim Verhandlungsverfahren gilt dies nur fur die
endgultigen Angebote.

3. (3)Die Vorbereitung einer Ausschreibung ist nur solchen Personen zu Ubertragen, welche die fachlichen
Voraussetzungen hierfur erfillen. Erforderlichenfalls sind unbefangene Sachverstandige beizuziehen.

4. (4)Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung anzugeben, welcher Kommunikationsweg bzw. welche
Kommunikationswege bei der Abgabe von Angeboten zulassig sind, welche Form die Angebote aufweisen
mussen und wie die Angebote zu Gbermitteln sind.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 259 BVergG 2018 Grundsätze der Ausschreibung
	BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018


